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Ihre gegenseitige Abhingigkeit und Befruchtung tritt in den be-
handelten Beziehungen sehr deutlich hervor. Diesen Zusammen-
hingen weiter nachzugehen, iiberschreitet den Rahmen dieser
Skizzen. '

Geographie und Eidg. Maturitét.

Am 20. Januar 1925 erliess der Bundesrat das neue « Regle-
ment fir die eidgendssischen Maturitdtsprifungen »; unter dem
gleichen Datum zeichnete er die « Verordnung iiber die Anerken-
nung von Maturitdtsausweisen efc. ». Artikel 23 dieser Verordnung
sagt: «In den samtlichen obligatorischen und alternierenden
Priifungsfachern (s. Art. 21) und in Geschichte ist der Unterricht
bis zum Ende der gesamten Schulzeit durchzufiihren.

Fur die Facher, die in Artikel 21 nicht aufgefiihrt sind, kann
von den Schulbehérden entweder am Ende der gesamten Schul-
zeit oder beim Abschluss des Fachunterrichts eine Priifung an-
geordnet werden; es kann aber auch als Maturitatsnote die Durch-
schnittsnote der Schulzeugnisse des Jahres, in welchem der Fach-
unterricht abgeschlossen wurde, ins Maturitidtszeugnis eingesetzt
werden.

Dieser Fachunterricht darf jedoch nicht frither als zwei Jahre,
in Geographie nicht frither als ein Jahr vor dem Ende der ge-
samten Schulzeit abgeschlossen werden. »

An einzelnen Mittelschulen hat nun Artikel 23 eine recht er-
staunliche Auslegung erfahren. Im neuen Lehrplan sollte der Un-
terricht in Geographie vorschriftsgemiss ein Jahr (statt wie frither
zwei Jahre) vor Ende der Schulzeit abschliessen; den Gewinn des
Faches gedachte man aber durch einen entsprechenden Unter-
bruch im bisher kontinuierlichen Unterrichtsgang wieder aufzu-
heben. Zur Begriindung dieses Unterbruches wurde geltend ge-
macht, dass dieser der Meinung und dem Willen der Eidg. Ma-
turititskommission entspreche, wie das aus dem besondern Wort-
laut des Artikels 23 zu erkennen sei: In Geschichte miisse der
Unterricht bis zum Ende der Schulzeit durchgefiihrt werden (wo-
bei die Interpreten in bemerkenswerter Freiheit den Akzent auf
« durchfiihren » statt auf « bis zum Ende » legen). Fiir die Geogra-
phie gelte aber nur die Bestimmung, dass das Fach nicht frither
als ein Jahr vor dem Ende der Schulzeit abgeschlossen werde. In
dieser ungleichen Fassung liege unmissverstindlich ausgesprochen,
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dass die Maturititskommission im Gang des Unterrichts einen
Unterschied mache zwischen Geschichte und Geographie; Ge-
schichte sei liickenlos durchzufithren; fiir das Fach der Geogra-
phie dagegen sei ein Unterbruch vorgesehen; andernfalls hitte
die Kommission auch fiir die Geographie den Ausdruck « durch-
fiihren » gebraucht.

Gegeniiber solcher Auslegungskunst muss es doch wohl der
unbefangenen Ueberlegung klar sein, dass die Maturititskom-
mission nicht diesen Sinn in Artikel 23 aufzunehmen gedachte;
es liegt eine stilistische Schaitierung, aber nicht ein sachlicher
Gegensatz vor; es ist nicht gerechtfertigt, dem Ausdruck « durch-
fiihren » die entscheidende Bedeutung zu geben, wie es von ein-
zelnen Interpreten versucht wurde. Hitte die Kommission den
Gegensatz im Gang des Unterrichts in beiden Fillen wirklich ge-
wollt — liickenlos in der Geschichte, mit Liicken in der Geogra-
phie — so miisste der Artikel 23 das doch ausdriicklich sagen.

Die neue Verordnung vom 20. Januar 1925 bringt der Geo-
graphie, gegeniiber einem jahrzehntealten unbefriedigenden Zu-
stand insofern eine bessere Stellung, als der Abschluss auf 1 Jahr
statt auf 2 Jahre vor der Maturitéit angesetzt ist; zugleich hat aber
anich das Unterrichisgebiet einen Zuwachs erfahren. Dass die
Geographie durch die Verordnung gewinnt, wird widerspruchslos
von allen Seiten, je nach dem Standpunkt mit mehr oder weniger
Befriedigung, anerkannt. Diese Besserstellung wiirde in das Ge-
genteil verkehrt, wenn Artikel 23 wirklich den Sinn hitte, dass
er zur beliebigen Unterbrechung des Unterrichts in der Geogra-
phie aufforderte. Der verstorbene Rektor Barth betonte in seinem
Referat am Gymnasiallehrertag in Baden 1925 als ein besonderes
Ergebnis der neuen Verordnung «die ununterbrochene Durch-
fithrung der Geographie bis zur zweitobersten Klasse » (54. Jahrb.
Ver. Schweizer. Gvmnasiallehrer, Versammlung ir Baden 1925,
S. 51). In gleicher Weise sprach sich Rektor Fiedler an der Rek-
torenkonferenz in St. Gallen aus (Protokoll der Rektorenkon-
ferenz). Es ist anzunehmen, dass beide Herren sich Sinn und
Tragweite der einzelnen Artikel genau zurechtgelegt hatten, als
sie vor einem kritisch eingestellten Zuhérerkreis Bericht erstat-
teten; ihrer Auffassung von Art. 23 ist denn auch nie wider-
sprochen worden. — Der Wortlaut des Artikels hat, zusammen-
gefasst, diesen Sinn: Die Eidg. Maturititskommission wollte die
Geographie iiber den fritheren Stand hinaus besser stellen, indem
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sie den bisherigen Gang des Unterrichts um ein Jahr verlangerte,
auch schon mit Riicksicht auf die neu zugewiesene Aufgabe. Da-
fiir eine Liicke in den bisher ununterbrochenen Gang des Unter-
richts zu reissen und so den Zuwachs illusorisch zu machen, war
nicht die Meinung der Kommission. Der Text spricht nur vom
Zeitpunkt, in dem der Unterricht abgeschlossen werden kann.

In einem Schreiben vom 3. Mai 1926 ersuchte ich den Prasi-
denten der Eidg. Maturitatskommission, er méchte dem Plenum
die Ansichten zur Priifung vorlegen und einen Entscheid dariiber
herbeifiihren, ob die Kommission meine Auffassung gutheisse.
Ich wies besonders darauf hin, wie sehr es im allgemeinen In-
teresse liege, wenn sich die Behoérde, die den Wortlaut der Ver-
ordnung festgelegt, zu einer Erklirung iiber den in die Diskus-
sion gezogenen Text bereit finde.

Die Eidg. Maturitatskommission behandelte die Frage in ihrer
Sitzung am 14. Mai 1926. Der Prisident teilte mir mit, dass
sich ihre Auffassung mit meiner Auffassung decke.

Otto Fliickiger.

Vergleich im Streitfall Imhof-Bonacker.

Im zweiten Jahrgang des « Schweizer Geograph » (1925, S. 87)
ist von Herrn Wilh. Bonacker eine kritische Besprechung des
von F. Becker und E. Imhof bearbeiteten « Neuen Schweizerischen
Volksschulatlas » (Ziirich, 1924) erschienen, die Prof. Imhof ver-
anlasste, gerichtliche Klage gegen Herrn Bonacker zu erheben.
FEin gerichtlicher Entscheid steht heute, auch nach Erstattung
zweier Gutachten, noch aus.

Da durch diesen offenen Streit jedes erquickliche kartogra-
phische Schaffen gegenseitig und dauernd gestért wird und da
nicht personliche Momente zum Streit gefiihrt haben, so nahmen
die Unterzeichneten Gelegenheit, in einer gemeinsamen Aus-
sprache am 24. September 1927 in Bern, die Angelegenheit durch
nachstehenden Vergleich, nachdem sie sich gegenseitig von der
Ehrlichkeit ihrer Absichten iiberzeugten, zu erledigen :

1. Imhof als Kldger anerkennt, dass Bonacker in seiner Be-
sprechung den Atlas aus rein sachlichen Motiven beurteilte,
und dass dieser durch die im Atlas vorgefundenen Fehler
und Mangel in guten Treuen zu seinem Gesamturteil kom-
men musste.



	Geographie und Eidg. Maturität

